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Parlamentarischer Vorstoss. Antwort des Regierungsrates 

Vorstoss-Nr.: 099-2015 

Vorstossart: Interpellation 

Richtlinienmotion: ☐ 

Geschäftsnummer: 2015.RRGR.317 

Eingereicht am: 16.03.2015 

Fraktionsvorstoss: Nein 

Kommissionsvorstoss: Nein 

Eingereicht von: Hügli (Biel/Bienne, SP) (Sprecher/in) 

 
 

 

  

 
 

Weitere Unterschriften:   

Dringlichkeit verlangt: Nein 

Dringlichkeit gewährt:     

RRB-Nr.: 1019/2015 vom 26. August 2015 

Direktion: Volkswirtschaftsdirektion 

Klassifizierung: Nicht klassifiziert 

 

Menschenrechte in der chinesischen Schwesterregion Shenzhen? 

Die Volkswirtschaftsdirektion hat am 16. Februar 2015 via Medien mitgeteilt, dass der Kanton 

Bern mit der chinesischen Stadt Shenzhen ein Schwesterabkommen unterzeichnet hat und damit 

künftig «in der wirtschaftlichen Zusammenarbeit bevorzugt behandelt» wird. Zu den Grundzügen 

des Abkommens gehörten der Austausch im Bereich Standortpromotion und Wirtschaft sowie 

kultureller Austausch. Das Abkommen trage zudem zur Rechtssicherheit und zur nachhaltigen 

Entwicklung bei. 

Der Regierungsrat wird um Beantwortung folgender Fragen gebeten: 

1. Sonderwirtschaftszonen wie Shenzhen sind für die Unterdrückung der Arbeitnehmenden 
bekannt. Wie will der Regierungsrat dafür sorgen, dass im Gegenzug zur wirtschaftlichen 
Bevorzugung die Arbeitnehmenden in Shenzhen ebenfalls «bevorzugt behandelt» werden? 

2. Inwiefern sind die Rechte der Arbeitnehmenden in dieser Sonderwirtschaftszone im Rahmen 
des Abkommens gesichert (z. B. hinsichtlich des Vereinigungsrechts)? 

3. Enthält das Abkommen andere Bestimmungen zum Schutz der Menschenrechte inklusive 
der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte (zum Beispiel bezüglich der Zwangsar-
beit oder allfälliger Kinderarbeit)? 

4. Hat der Kanton Bern – als Kanton mit starken Minderheiten und entsprechendem Schutz – 
sich auch im Rahmen des Abkommens für den Minderheitenschutz stark gemacht? 



Kanton Bern 

Letzte Bearbeitung: 17.08.2015 / Version: 4a / Dok.-Nr.: 78962 / Geschäftsnummer: -- Seite 2 von 4 

Nicht klassifiziert 

5. Wurde der Schutz von Arbeitsmigrantinnen und -migranten in der Sonderwirtschaftszone 
angesprochen? 

6. Ist nebst wirtschaftlichem und kulturellem Austausch auch ein Austausch zur Menschen-
rechtslage geplant? 

7. Wurde beim Thema der nachhaltigen Entwicklung auch die Nachhaltigkeit im Umwelt- und 

Energiebereich einbezogen? 

 

Antwort des Regierungsrates 

China ist die zweitgrösste Volkswirtschaft der Welt und einer der wichtigsten Aussenwirtschafts-

partner der Schweiz. China gehört deshalb zu den Zielmärkten der Standortförderung Kanton 

Bern. Exportorientierte Unternehmen im Kanton Bern haben ein Interesse an einem guten Zu-

gang zu den Märkten und Firmen in China. Diese Interessen des Kantons Bern sind die Grund-

lage für den Abschluss eines Abkommens mit Shenzhen. 

Massgebend für die Wirtschaftsbeziehungen der Schweiz mit China und für beide Staaten ver-

bindlich sind das am 1. Juli 2014 in Kraft getretenen Freihandelsabkommen zwischen der 

Schweiz und China sowie das bilaterale Abkommen zu Arbeits- und Beschäftigungsfragen, das 

parallel erarbeitet wurde. In diesen beiden Abkommen sind auch Ziele und Grundsätze zu Ar-

beits- und Beschäftigungsfragen festgelegt mit Bezug auf die Konventionen der Internationalen 

Arbeitsorganisation IAO. In der Präambel des Freihandelsabkommens wird die Pflicht zur Wah-

rung grundlegender Werte und Prinzipien der internationalen Beziehungen und des Völkerrechts 

festgehalten (darunter Demokratie, Freiheit, sozialer Fortschritt, Gerechtigkeit und Rechtsstaat-

lichkeit). Zudem wird auf das im Jahr 2007 zwischen der Schweiz und China abgeschlossene 

Memorandum of Understanding zur Förderung des Dialogs und der Zusammenarbeit verwiesen, 

welches u. a. den 1990 aufgenommenen bilateralen Menschenrechtsdialog Schweiz-China be-

stätigt. Diese nationalen Abkommen stärken die Rechtssicherheit im wirtschaftlichen Austausch, 

verbessern die bilateralen Beziehungen zwischen den beiden Ländern und tragen so zur nach-

haltigen Entwicklung bei.1 Die Kantone bewegen sich innerhalb des Rahmens dieser Abkommen, 

haben aber in diesen Bereichen keine Verhandlungs- oder Regelungskompetenz. 

Das am 13. Februar 2015 unterzeichnete Freundschaftsabkommen (Sister-City/Region Agree-

ment) zwischen dem Kanton Bern und der chinesischen Stadt Shenzhen konkretisiert die Zu-

sammenarbeit in den Bereichen Wirtschaft, Handel, Wissenschaft und Technologie, Kultur, Bil-

dung und Sport. Es bewegt sich innerhalb des Rahmens, der von den erwähnten eidgenössi-

schen Abkommen vorgegeben wird.  

 

 

 

 

                                                
1
 weiterführende Informationen: http://www.seco.admin.ch/themen/00513/02655/02731/04118/index.html?lang=de 

 

http://www.seco.admin.ch/themen/00513/02655/02731/04118/index.html?lang=de
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Der Regierungsrat teilt die Beurteilung, wonach der Schutz der Menschenrechte und der Rechte 

der Arbeitnehmenden einen hohen Stellenwert haben. Die in der Interpellation mit Bezug auf die 

Medienmittteilung vom 16. Februar 2015 aufgeworfenen Fragen beziehen sich aber auf die ge-

nannten nationalen Abkommen und nicht auf das Freundschaftsabkommen. Deshalb verzichtet 

der Regierungsrat darauf, zu den einzelnen Fragen Stellung zu beziehen.  

 

Verteiler 

 Grosser Rat 
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